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Abmahnung: Pflichtverletzung muss in Abmahnung 
konkret und bestimmt dargestellt werden 

| In einer Abmahnung muss der Anlass und die Eigenart einer beanstandeten 
Pflichtverletzung in tatsächlicher Hinsicht hinreichend konkret und bestimmt 
dargestellt werden. | 

Hierauf hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln hingewiesen. Die Richter 
begründeten das damit, dass eine zur Personalakte genommene Abmahnung 
regelmäßig Relevanz für mehrere Jahre hat. Daher müsse der Vorwurf über Jahre 
hinweg rekonstruierbar bleiben. Das gelinge nur, wenn der Vorwurf nachvollziehbar 
und konkret geschildert werde. 

 


